
Prüfungsamt  
Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen das Ergebnis der Anerkennungsprüfung kann kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Hochschule Koblenz, Joseph-Rovan-Allee 2, 53424 Remagen einzulegen.  
Sofern kein Widerspruch erfolgt, wird das Ergebnis der Anerkennungsprüfung auf dem Studierendenkonto 
verbucht. 

* Anerkannte Leistungen ohne Note können in der Berechnung der Gesamtabschlussnote nicht berücksichtigt werden

Anerkennung einer Berufsausbildung/01/2013

Antrag zur Anerkennung einer Berufsausbildung 

Hiermit beantrage ich Frau/Herr _______________________________________________________ 

Matrikel-Nr. ______________, die Gleichwertigkeitsprüfung der von mir abgelegten Berufsausbildung 

zum/zur _________________________________________________________ mit dem im FB WiSo 

angebotenen Modul: ________________________________________________________________ 

Remagen, den  

 Unterschrift des Studierenden 

Dem Antrag des Studierenden wurden folgende Nachweise beigefügt: 

 Zeugnis der zuständigen Stelle (Kammer) 

 Berufsschulzeugnis 

 Ausbildungsordnung 



Der Studierende befindet sich im beantragten Modul aktuell nicht im Prüfungsverfahren 

Remagen, den  

 Prüfungsamt 

Unter Berücksichtigung von Inhalt, Umfang und Aktualität der vorgelegten Nachweise zur Anerken-
nungsprüfung der o.g. Prüfungsleistung ergibt sich folgendes Ergebnis: 

 Es liegt Gleichwertigkeit vor, die Anerkennung erfolgt mit der Note: ________________________ 

 Es liegt Gleichwertigkeit vor, die Anerkennung erfolgt ohne Note* 

 Mangels Gleichwertigkeit kann keine Anerkennung ausgesprochen werden 

Ggf. weitere Anmerkungen des Modulverantwortlichen: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Remagen, den  

 Modulverantwortlicher Hochschullehrer 


